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Blinden und sehbehinderten  
Personen wird dieses Dokument 
auf Wunsch auch in für sie wahr-
nehmbarer Form übermittelt. 
 

Abteilung Gesundheit:  

Stiftsstraße 1-3  Fax 06131/164375 

 

 

 

 

 

Hygienekonzept für wald- und wildnispädagogische Angebote und 
Veranstaltungen 

 

Bei allen wald- und wildnispädagogischen Angeboten sind die folgenden Hygienemaß-

nahmen zu beachten:  

1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden ge-

währleistet durch die folgenden Maßnahmen: 

 
a. Es gilt die Beschränkung der Personenzahl der Corona-Bekämpfungsverord-

nung in der jeweils geltenden Fassung. 

 

b. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person ist sicherzustellen, soweit 

die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung 

trifft. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsge-

botes sind zu treffen, dazu gehören auch angemessen ausgeschilderte Wege-

konzepte. Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu treffen. Wartebereiche 

(z.B. vor Verkaufsständen und Toilettenanlagen) sind ebenfalls mit Markierun-

gen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu versehen. 

 

c. Sofern wegen der Art der sportlichen Betätigung mit einem verstärkten Aeroso-

lausstoß zu rechnen ist, ist ein Mindestabstand zwischen Tanzpaaren / Einzel-

tänzern von 3,0 m einzuhalten. 

 

 

2. Organisation der Veranstaltung: 
 

a. Kontaktdaten aller Personen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) so-

wie der Zeitraum der Veranstaltung sind nach Einholen des Einverständnisses 
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zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren und 

durch den Betreiber für den Zeitraum von 1 Monat beginnend mit dem Tag des 

Besuchs aufzubewahren und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO zu ver-

nichten. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. 

  

b. Sammeleinrichtungen, insbesondere Duschen und Umkleidekabinen, sind aus-

schließlich zur Nutzung alleine oder Familienmitgliedern eines Hausstandes frei-

gegeben.  

 

c. Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben für die Gastronomie erfolgen. 

 

d. Zwischen Informations- und Verkaufsständen ist ein Abstand von mindestens 3 

Metern einzuhalten. 

 

e. Die Nutzung von Getränkespendern zur Selbstbedienung ist untersagt. 

 

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen: 

 

a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang 

zu verwehren.  

 

b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände desinfi-

zieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspen-

der sind durch den Veranstalter vorzuhalten. 

 

c. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Re-

geln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymp-

tomen etc.) sind durch geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen.  
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d. Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine Mund-Nasen-Be-

deckung, soweit die Corona-Bekämpfungsverordnung in der jeweils geltenden 

Fassung dies anordnet. 

 

e. Kassenpersonal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden. Personal, 

das durch eine Trennscheibe oder sonstige geeignete Schutzmaßnahmen ge-

schützt ist, ist von der etwaigen Trageverpflichtung eines Mund-Nasenschutzes 

befreit.  

 

f. Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung nicht 

desinfiziert werden können. 

 

 

4. Veranstaltungsbezogene Maßnahmen: 

 

a. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu rei-

nigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  

 

b. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, 

Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind 

regelmäßig zu reinigen.  

 

c. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen mit Ae-

rosolen zu minimieren. Alle Räumlichkeiten und sind mindestens im Abstand 

von 20 Minuten für jeweils 15 Minuten zu lüften. Alternativ kann eine Lüftungs-

anlage betrieben werden. Eine kontinuierliche Luftzirkulation in Innenräumen ist 

durch geeignete Mittel sicherzustellen. Sanitäreinrichtungen sind nach Möglich-

keit dauerhaft zu belüften. 
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5. Generell gilt: 

 

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine verantwortliche Person vor Ort zu 

benennen. 

 

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, sind von der Ver-

anstaltung auszuschließen. 

 

c. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf Antrag 

Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen erlassen, sofern eine 

Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das Schutzniveau vergleichbar er-

scheint und der Zweck der CoBeLVO eingehalten wird.  


